
I Netzanschluss
 
 Der Anschlussnehmer zahlt dem Netzbetreiber die Kosten für 

die Erstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 
NDAV und gemäß Ziff. 9 Preisblatt dieser Ergänzenden Bedin-
gungen. Der Zeitbedarf zur Herstellung des  Netzanschlusses in 
Standardfällen beträgt grundsätzlich ca. 4 Wochen. Dieser Zeit-
raum kann aufgrund von Faktoren, die nicht durch den Netzbe-
treiber beeinflussbar sind (z. B. Witterung, Möglichkeit zur Bau-
ausführung) unter- bzw. überschritten werden.

  

II Nicht zumutbarer Netzanschluss

 Ist dem Netzbetreiber der Anschluss einer Anlage aus Gründen 
nach § 17 Abs. 2 oder § 18 Abs. 1 Satz 2 Energiewirtschaftsge-
setz nicht zuzumuten, kann der Netzbetreiber den Anschluss ab-
lehnen oder zur Entlastung der Allgemeinheit einen zusätzlichen 
Kostenbeitrag (Wirtschaftlichkeitszuschlag) erheben.

 

III Baukostenzuschuss

 Der Baukostenzuschuss richtet sich nach den Regelungen des  
§ 11 der NDAV. Die Höhe des Baukostenzuschusses ist aus dem 
jeweils aktuellen „Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen 
Erdgas der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH“ zu entneh-
men.

IV Mess- und Steuereinrichtungen

 Sofern der Netzbetreiber auch Messstellenbetreiber ist, gelten 
die Preise gemäß Ziff. 9 Preisblatt dieser Ergänzenden Bedin-
gungen.

V Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung des 
Anschlusses und der Anschlussnutzung

 
  Kosten aus Zahlungsverzug bezüglich Forderungen gemäß 

NDAV, einer erforderlichen Unterbrechung sowie der Wieder-
herstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung sind 
gemäß Ziff. 9 Preisblatt dieser Ergänzenden Bedingungen vom 
Anschlussnehmer/Anschlussnutzer zu zahlen.

 Die Kosten der Wiederherstellung kann der Netzbetreiber zu-
sammen mit den Kosten für die Trennung im Voraus verlangen.

VI Inbetriebsetzung

 Die Inbetriebnahme vom Netzanschluss bis zur Absperreinrich-
tung für die Inbetriebsetzung der nachfolgenden Anlage erfolgt 
durch den Netzbetreiber bzw. durch dessen Beauftragten. Die 
Kosten hierfür werden dem Anschlussnehmer in Rechnung ge-
stellt. Ist eine beantragte Inbetriebnahme aufgrund festgestellter 
Mängel an der nachfolgenden Anlage nicht möglich, so zahlt der 
Anschlussnehmer hierfür sowie für alle etwaigen weiteren ver-
geblichen Inbetriebnahmen die im Preisblatt gem. Ziff. 9 dieser 
Ergänzenden Bedingungen veröffentlichten Kosten.

VII Technische Anschlussbedingungen

 Es gelten die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbe-
treibers. Diese sind in Ihrer jeweils aktuellen Fassung im Internet 
unter www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de abrufbar.

VIII Datenverarbeitung

 Für die Durchführung des Vertrages über die Errichtung bzw. 
Nutzung des Netzanschlusses wird der Netzbetreiber die tech-
nisch bzw. kaufmännisch relevanten Daten (z. B. Name, An-
schrift, Zählernummer, Zählpunktbezeichnung) des Anschluss-
nehmers bzw. Anschlussnutzers erheben, verarbeiten und 
nutzen. Dieses schließt auch die Übermittlung von Daten an die 
zur Abwicklung dieses Vertrages bzw. der im Zusammenhang 
mit der Anschlussnutzung stehenden Energielieferverträge be-
teiligten Erfüllungsgehilfen ein sowie Drittunternehmen, die ein 
berechtigtes Interesse für den Erhalt der Daten nachweisen (z. 
B. Energielieferanten, Messstellenbetreiber oder Messdienst-
leister). Der Datenaustausch zur Anbahnung und Abwicklung 
der Netznutzung und ggf. die durch Bestimmungen des Energie-
rechts vorgeschriebene Veröffentlichung von Daten erfolgt ge-
mäß den Vorgaben der Gasnetzzugangsverordnung. 

 Die rechtliche Zulässigkeit für diese Datenübermittlung ist ge-
geben, auch wenn es sich um wirtschaftlich sensible Informatio-
nen im Sinne von § 9 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
oder um personenbezogene Daten im Sinne von § 3 Absatz 1 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) handelt.

 Die automatisierte Verarbeitung von Daten erfolgt entsprechend 
den Bestimmungen des BDSG; die Rechte der Betroffenen auf 
Auskunft, Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten 
gemäß §§ 34 und 35 BDSG können gegenüber dem Netzbetrei-
ber geltend gemacht werden. Eine Übermittlung an Dritte bzw. 
eine Nutzung der Daten außerhalb der genannten Zwecke erfolgt 
nicht.

IX  Preisblatt
 Die Anlage Preisblatt ist Bestandteil dieser Ergänzenden Bedin-

gungen.

X Änderung der Ergänzenden Bedingungen / Geltung NDAV
      
 Der Netzbetreiber ist berechtigt, diese Ergänzenden Bedingun-

gen nach den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
ändern. Soweit vom Netzbetreiber nicht anders bekannt gege-
ben, werden Änderungen nach öffentlicher Bekanntgabe zum 
nachfolgenden Monatsbeginn wirksam. Ergänzend zu diesen 
Bedingungen gilt die NDAV  in Ihrer jeweiligen aktuellen Fassung.

 Die Änderungen sind im Internet unter www.stadtwerke-schaum-
burg-lippe.de abrufbar.

Bückeburg, 08.11.2023   
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH

Anlage

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH zu der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen 
Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (NDAV)  
gültig ab 01.12.2023



I Netzanschluss gem. § 9 NDAV
 
1.1 Der Anschlussnehmer zahlt der Stadtwerke Schaumburg-Lippe 

GmbH die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses, d. h. 
der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage, 
beginnend an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und en-
dend mit der Hauptabsperreinrichtung. Hierbei können innerhalb 
des Verteilungsnetzes für z. B. nach Art und Dimensionierung 
vergleichbare Hausanschlüsse die durchschnittlichen Kosten je 
Hausanschluss berechnet werden.

1.2 Die nachfolgend aufgeführten Netzanschlusskosten enthalten 
als wesentliche Berechnungsbestandteile die Kosten für die Ein-
zelverlegung des Hausanschlusses in einem Graben (Tiefbau, 
Montage, Löhne und Materialien). Die Netzanschlusskosten ba-
sieren auf einem Standardnetzanschluss in Wohngebieten (nicht 
Wochenendhausgebieten) innerhalb bebauter Ortslagen.

1.3 Der Anschlussnehmer zahlt für die Herstellung des Standard-
netzanschlusses bis DN 50 (DA 63) die folgenden Beträge.

Netto-
preis 

Euro

Mehr-
wert-

steuer  
Euro

Gesamt-
preis 

Euro1)

Einzelverlegung in einem Graben bei Altbauten 

Bei Anschlüssen bis 10 m 
Anschlusslänge 
(Einführungsstelle bis 
Grundstücksgrenze)

2.340,00 444,60 2.784,60

Mehrlänge Wasserleitung 
über 10 m Anschlusslei-
tungslänge je Meter                                                               

60,00 11,40 71,40

Einzelverlegung in einem Graben bei Neubauten

Bei Anschlüssen bis 10 m 
Anschlusslänge 
(Einführungsstelle bis 
Grundstücksgrenze)

1.980,00 376,20 2.356,20

Mehrlänge Wasserleitung 
über 10 m Anschlusslei-
tungslänge je Meter                   

60,00 11,40 71,40

Netto-
preis 

Euro

Mehr-
wert-

steuer  
Euro

Gesamt-
preis 

Euro1)

Verlegung mit Wasser in einem Graben bei Altbauten

Bei Anschlüssen bis 10 m 
Anschlusslänge 
(Einführungsstelle bis 
Grundstücksgrenze)

2.340,00 444,60 2.784,60

Mehrlänge Wasserleitung 
über 10 m Anschlusslei-
tungslänge   

40,00 7,60 47,60

Netto-
preis 

Euro

Mehr-
wert-

steuer 
Euro

Gesamt-
preis 

Euro1)

Verlegung mit Wasser in einem Graben bei Neubauten

Bei Anschlüssen bis 10 m 
Anschlusslänge 
(Einführungsstelle bis 
Grundstücksgrenze)

1.980,00 376,20 2.356,20

Mehrlänge Wasserleitung 
über 10 m Anschlusslei-
tungslänge   

40,00 7,60 47,60

 
1.4 Der Anschlussnehmer ist berechtigt, auf dem Privatgrundstück 

Erdarbeiten unter Einhaltung der von der Stadtwerke Schaum-
burg-Lippe GmbH mitgeteilten technischen Vorgaben in Eigen-
leistungen und auf eigene Verantwortung zu erbringen. Für den 
selbst geschachteten und wieder verfüllten Graben werden zu 
Gunsten des Anschlussnehmers folgende Beträge kostenmin-
dernd berücksichtigt.

Netto-
preis 

Euro

Mehr-
wert-

steuer 
Euro

Gesamt-
preis 

Euro1)

 Bei Einzelverlegung je Meter 
auf dem Privatgrundstück 40,00 7,60 47,60

Netto-
preis 

Euro

Mehr-
wert-

steuer 
(19%) 
Euro

Gesamt-
preis 

Euro1)

Bei gemeinsamer Verlegung 
mit Wasser in einem Graben 
auf dem Privatgrundstück    
je Meter  

20,00 3,80 23,80

1.5 Für Netzanschlüsse, die nach Art, Ausführung, Dimension oder 
Lage vom Standardnetzanschluss abweichen, werden Zusatz-
leistungen in Rechnung gestellt bzw. treten an die Stelle der vor-
stehenden Beträge die nach Material- und Zeitaufwand ermittel-
ten Kosten.

1.6 Die Lage und der Zeitpunkt der Herstellung bzw. Änderung des 
Netzanschlusses sind mit der Stadtwerke Schaumburg-Lippe 
GmbH abzustimmen.

1.7 Brennwert und Ruhedruck
 Der Brennwert am Netzanschluss ergibt sich aus den unter-

schiedlichen Einspeisebedingungen in das Netz der Stadtwerke 
Schaumburg-Lippe GmbH und ist vom Installateur ortsbezogen 
zu beachten. Der Brennwert liegt im Jahresmittel bei ca. 9,8 
kWh/m³ (L-Gas).

 Der Messdruck des Erdgases beträgt ca. 23 mbar (Ruhedruck). 
Für die Qualität des Gases gelten grundsätzlich das DVGW-Re-
gelwerk G 600 (TRGI 2008).

      

Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen Erdgas der Stadtwerke Schaum-
burg-Lippe GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck 
(NDAV)  
gültig ab 01.12.2023
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II Baukostenzuschuss (BKZ)

 Beim Baukostenzuschuss (BKZ) handelt es sich um eine einma-
lige Zahlung für den Ausbau des allgemeinen Netzes, die anteilig 
an den Netzbetreiber zu entrichten ist

 - bis einschließlich 120 kW Anschlussleistung: frei
 - ab einer Anschlussleistung größer 120 kW: Preis auf Anfrage

III Anschlussangebot, Abschlagszahlungen und Vorauszahlungen

3.1 Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH macht dem Anschluss-
nehmer ein schriftliches Angebot für den Anschluss seines Bau-
vorhabens an das Verteilungsnetz bzw. für die Veränderung des 
Hausanschlusses und teilt ihm darin den Anschlusskostenbei-
trag mit. Der Anschlussnehmer erteilt der Stadtwerke Schaum-
burg-Lippe GmbH aufgrund des Angebots einen schriftlichen 
Auftrag zur Herstellung bzw. Veränderung des Hausanschlus-
ses. Die Hausanschlusskosten werden mit Fertigstellung des 
Hausanschlusses fällig. Die Herstellung sowie Veränderungen 
des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschlussnehmers 
sind unter Verwendung der von der Stadtwerke Schaumburg-Lip-
pe GmbH zur Verfügung gestellten Vordrucke zu beantragen.

3.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüs-
se beauftragt oder handelt es sich um größere Objekte, ist die 
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH berechtigt, angemessene 
Abschlagszahlungen zu verlangen.

3.3 Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH ist darüber hinaus be-
rechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlus-
ses Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der An-
schlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Diese Umstände liegen insbesondere 
vor,

 a. bei Nichtleistung angeforderter Abschläge
 b. bei wiederholt unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung
 c. bei einer wesentlichen Überschreitung des Fälligkeitszeitpunk-

tes
 d. bei wiederholter Mahnung,
 e. bei einer Tätigkeit in Branchen, in denen bei der Stadtwerke 

Schaumburg-Lippe GmbH überdurchschnittlich oft Zahlungsun-
regelmäßigkeiten oder Forderungsausfälle vorkommen.

IV Inbetriebsetzung gem. § 14 NDAV
 Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt durch die Stadtwerke 

Schaumburg-Lippe GmbH oder deren Beauftragten. Eine Inbe-
triebsetzung setzt voraus, dass der Anschlussnehmer den mit 
der Herstellung des Netzanschlusses angebotenen Netzan-
schlussvertrag unterzeichnet und die für die Herstellung oder 
Änderung des Anschlusses in Rechnung gestellten Kosten voll-
ständig erstattet hat. 

 Inbetriebsetzung (125,00 €) 148,75 €1)

V Fälligkeit, Zahlung und Verzug, Einstellung der Versorgung
 
5.1 Alle vom Anschlussnehmer/Anschlussnutzer zu leistenden Zah-

lungen werden nach Leistungserbringung durch die Stadtwerke 
Schaumburg-Lippe GmbH fällig, frühestens jedoch zwei Wochen 
nach Zugang der Zahlungsaufforderung.

5.2 Rechnungsbeträge sind für die Stadtwerke Schaumburg-Lippe 
GmbH kostenfrei zu entrichten (§270 BGB). Maßgeblich für die 
Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung bei 
der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH.

5.3 Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von der Stadt-
werke Schaumburg-Lippe GmbH angegebenen Fälligkeitster-
mins schriftlich angemahnt. Die Kosten aus Zahlungsverzug und 
aus einer erforderlich werdenden Einstellung der Versorgung 
sind erstattungspflichtig und werden mit folgenden Pauschalen 
berechnet:

 Mahnung  (5,00 €)   5,00 €2)

 Nachinkasso  (30,70 €) 30,70 €2)

 Bei jeder Unterbrechung an einer vorhandenen Trennvorrichtung  
   (35,00 €) 35,00 €2)

 Wiederaufnahme der Versorgung an einer vorhandenen Trenn-
einrichtung (75,00 €) 89,25 €1)

 Bei Sperrung und Wiederaufnahme der Versorgung außer-
halb der üblichen Arbeitszeit wird der tatsächliche Aufwand in 
Rechnung gestellt. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem An-
schlussnutzer gestattet.

5.4  Bei jeder Trennung des Netzanschlusses an der Netzanschluss-
leitung und Wiederherstellung des ursprünglichen Netzan-
schlusses hat der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die ent-
stehenden Kosten zu tragen.

5.5  Ist die Wiederherstellung des Anschlusses bzw. der Anschluss-
nutzung aufgrund festgestellter Mängel der Anlage nicht mög-
lich oder unterbleibt die Wiederherstellung des Anschlusses 
bzw. der Anschlussnutzung aus Gründen, die der Anschlussneh-
mer / Anschlussnutzer zu vertreten hat, so zahlt dieser hierfür 
sowie für jede weitere vergebliche Wiederherstellung jeweils den 
sich nach Ziffer 5.3 bzw. 5.4 bemessenden Betrag.

VI  Verlegung von Versorgungseinrichtungen; Nachprüfung von 
Messeinrichtungen

 
 Soweit der Anschlussnehmer bzw. der Grundstückseigentümer 

Kosten für die Verlegung von Einrichtungen der Gasversorgung 
nach § 12 (3), § 10 (3) und § 22 (2) NDAV und für die Nach-
prüfung von Messeinrichtungen nach den einschlägigen Bestim-
mungen zu tragen hat, sind diese nach dem tatsächlichen Auf-
wand zu erstatten.

VII Umsatzsteuer
 
 Alle Bruttobeträge – mit Ausnahme der nicht umsatzsteuer-

pflichtigen Positionen gemäß Ziffer 5.3. – beinhalten die gesetz-
liche Umsatzsteuer und wurden auf volle Cent gerundet. Maß-
gebend für die Besteuerung der Lieferungen/Leistungen ist der 
zum Zeitpunkt der Ausführung dieser Lieferungen/Leistungen 
geltende gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuersatz, nicht 
aber das Datum der Beauftragung oder Rechnungstellung.

 1) in Klammern: Nettopreise; Bruttopreise: einschl. 19 % Umsatz-
 steuer
 2) nicht umsatzsteuerpflichtig

  


